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85. Änderung der Dienstvertragsordnung  
 

Vom 8. Mai 2017 
    
Aufgrund des § 26 Abs. 2 des Kirchengesetzes der Konföderation evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen über die Rechtsstellung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Mitarbei-
tergesetz - MG) vom 11. März 2000 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 92), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Kirchengesetzes zur Änderung dienstrechtlicher und anderer Vor-
schriften vom 7. Juni 2016 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 56), hat die Arbeits- und Dienst-
rechtliche Kommission die Dienstvertragsordnung vom 16. Mai 1983 in der Fassung der 
Bekanntmachung der 61. Änderung vom 10. Juni 2008 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 70), 
zuletzt geändert durch die 84. Änderung der Dienstvertragsordnung vom 9. Februar 2017 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover S. …), wie folgt geändert: 
 

§ 1 
Änderung der Dienstvertragsordnung 

 
1. In § 11 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1a eingefügt:  

„(1a) Abweichend von Absatz 1 beträgt die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
der Mitarbeiterinnen, die Konfirmandenunterricht erteilen und in der Entgeltgruppe 9 
Fallgruppe 4 oder in der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 7 der Anlage 2 Abschnitt C ein-
gruppiert sind, das Zweifache der zu leistenden Dauer des Konfirmandenunterrichts.”    

 
2. Die Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

a) Abschnitt C erhält folgende Fassung:  

„C. Diakoninnen 1)  

Entgeltgruppe 6  

1. Diakoninnen im Anerkennungsjahr oder in der Anerkennungszeit  

Entgeltgruppe 8  

2. Diakoninnen in der Aufbauausbildung  

Entgeltgruppe 9  

3. Diakoninnen, die die landeskirchlich festgelegten Anstellungsvorausset-
zungen erfüllen, mit entsprechender Tätigkeit, soweit nicht höher ein 
gruppiert  

4. Sonstige Mitarbeiterinnen mit geeignetem theologischen oder religions-
pädagogischen Abschluss, denen in Vakanz- und Vertretungsfällen Auf-
gaben der Konfirmandenarbeit übertragen sind 5)  

Entgeltgruppe 10  

5. Diakoninnen, die die landeskirchlichen Anstellungsvoraussetzungen er-
füllen und über eine Doppelqualifizierung (doppelter Bachelorabschluss 
oder zwei Bachelorabschlüsse) verfügen 2)  
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6. Diakoninnen, die die landeskirchlichen Anstellungsvoraussetzungen er-
füllen, mit gemeindeübergreifenden Tätigkeiten 3) 4)  

7. Sonstige Mitarbeiterinnen mit abgeschlossenem theologischem oder pä-
dagogischem Hochschulstudium und geeigneter theologischer oder reli-
gionspädagogischer Qualifikation, denen in Vakanz- und Vertretungsfäl-
len Aufgaben der Konfirmandenarbeit übertragen sind 5)  

Entgeltgruppe 11  

8. Diakoninnen in der Anstellungsträgerschaft der Ev.-Luth. Kirche in Ol-
denburg, denen vielfältige Koordinierungsaufgaben innerhalb einer Regi-
on sowie Schwerpunktaufgaben für Jugendarbeit in der Ev.-Luth. Kirche 
in Oldenburg übertragen sind, mit mindestens zweijähriger Berufserfah-
rung  

9. Diakoninnen, die die landeskirchlich festgelegten Anstellungsvorausset-
zungen erfüllen, denen auf Dauer besonders schwierige, verantwor-
tungsvolle oder vielfältige Koordinierung erfordernde Aufgaben übertra-
gen sind 6) 7)  

Entgeltgruppe 12  

10. Diakoninnen der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 8, deren Tätigkeit sich 
durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 
Fallgruppe 8 heraushebt 8)  

Anmerkungen: 

1) Weiterführende Eingruppierungsmerkmale finden sich in Abschnitt L. 

2) Hierunter fallen nur Bachelorabschlüsse oder entsprechende Abschlüsse in 
den Studiengängen Religionspädagogik, Gemeindepädagogik, Sozialpäda-
gogik und Soziale Arbeit.  

3) 1Gemeindeübergreifende Tätigkeiten sind z. B.  

a) Tätigkeiten, die bei mehr als einem Rechtsträger wahrzunehmen sind,  

b) koordinierende Aufgaben, die für mehr als einen Rechtsträger wahr-
zunehmen sind.  

2Rechtsträger im Sinne des Satzes 1 ist jede kirchliche Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. 

4) Werden die für die Eingruppierung maßgeblichen kirchlichen Rechtsträger 
im Sinne der Anmerkung Nr. 3 rechtlich zusammengelegt, bleibt der Dia-
konin die bisherige Entgeltgruppe erhalten, solange das bisherige Tätig-
keitsmerkmal ohne Berücksichtigung der Zusammenlegung weiterhin er-
füllt wäre.  

5) Über das Vorliegen einer geeigneten theologischen oder religionspädago-
gischen Qualifikation entscheidet die oberste Dienstbehörde. 

6) Z. B.  

-  Diakoninnen mit Aufgaben für den Bereich eines Sprengels oder einer 
Landeskirche oder mit abgeschlossener zusätzlicher Spezialausbildung, 
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sofern ihnen eine entsprechende Tätigkeit übertragen ist. Es kommen 
nur Spezialausbildungen in Betracht, die von der zuständigen obersten 
Behörde anerkannt und durch einen mindestens einjährigen Lehrgang 
oder in einer mindestens zweijährigen berufsbegleitenden Ausbildung 
vermittelt worden sind,  

- Diakoninnen in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers in der Tätigkeit 
von Kirchenkreisjugendwartinnen, denen die Konzeption und die Ge-
schäftsführung der Jugendarbeit im Kirchenkreis übertragen ist, nach 
Abschluss der Weiterbildung für Kirchenkreisjugendwartinnen in der 
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers,  

- Diakoninnen in der Krankenhausseelsorge oder Gefängnisseelsorge, 
denen ein bestimmter Seelsorgeauftrag im Sinne des Seelsorgege-
heimnisgesetzes der EKD erteilt ist. 

- Diakoninnen, die durch ausdrückliche Anordnung zur Beauftragten für 
das Ehrenamtlichenmanagement in einem Kirchenkreis oder Kirchen-
kreisverband bestellt sind, nach Abschluss der Weiterbildung der Ev.-
luth. Landeskirche Hannovers für das Ehrenamtlichenmanagement. 

7) Kirchenkreisjugendwartinnen, denen die Geschäftsführung der Ev. Jugend 
in einem Sprengel der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers übertragen ist, 
erhalten eine monatliche Zulage in Höhe von 12 v.H. der Entgeltgrup-
pe 11 Stufe 2.  

8) z. B. Leiterin der Telefonseelsorgeeinrichtung”  

b) Abschnitt L erhält folgende Fassung:  

„L. Sonstige Mitarbeiterinnen im übergemeindlichen Dienst 

Entgeltgruppe 10  

1. Medienberaterinnen1) mit Aufgaben für den Bereich eines Sprengels oder 
der Landeskirche, Bildungsreferentinnen2), Bildungsreferentinnen in der 
Evangelischen Erwachsenenbildung3), Diakoninnen und Gemeindepäda-
goginnen auf landeskirchlicher Ebene2), soweit nicht höher eingruppiert   

Entgeltgruppe 11  

2. Mitarbeiterinnen der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1., deren Tätigkeit sich 
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 10 
Fallgruppe 1 heraushebt  

Entgeltgruppe 12  

3. Mitarbeiterinnen der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2., deren Tätigkeit sich 
durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 
Fallgruppe 2 heraushebt 

Entgeltgruppe 13  

4. Landesgeschäftsführerin des Landesjugendpfarramtes, Landesjugend-
wartin, Beauftragte für Diakone und Diakoninnen sowie andere Mitarbei-
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terinnen mit herausgehobenen Leitungsaufgaben für den Bereich der 
Landeskirche  

Anmerkungen: 

1) Gilt nur für Medienberaterinnen, die medienpädagogisch in der Beratung 
und in der Ausbildung von haupt- und nebenberuflichen sowie ehrenamtli-
chen Mitarbeitern im Bereich eines Sprengels oder der Landeskirche ein-
gesetzt sind und die mindestens über eine abgeschlossene Fachhoch-
schulausbildung als Medienpädagogin oder über eine vergleichbare Aus-
bildung verfügen.  

2) in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und in der Ev.-Luth. Kirche in 
Oldenburg. 

3) Gilt nur für Referentinnen mit einschlägiger Fachhochschulausbildung 
(z.B. Diakonin) und entsprechender Tätigkeit sowie für sonstige Mitarbei-
terinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten entsprechende Tätigkei-
ten ausüben.”  

 
Niederschriftserklärung der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission 

zu Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2: 

Im Blick auf die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts besteht in der 
Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission Einigkeit, dass ein Heraushe-
bungsmerkmal innerhalb eines Arbeitsvorgangs in rechtserheblichem Um-
fang erfüllt sein muss. In der Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission be-
steht zudem Einigkeit, dass – unbenommen einer Prüfung des Einzelfalls – 
ein Heraushebungsmerkmal jedenfalls dann erfüllt ist, wenn die Heraushe-
bung zeitlich mindestens im Umfang von einem Drittel des Arbeitsvorgangs 
gegeben ist.  

 
§ 2 

Inkrafttreten 
 
Diese Änderung der Dienstvertragsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in 
Kraft.  
 
................................, den ……….............. 
 

Die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission 
 

Vorsitzender 


